
Informationen für die Gemeindebudgets 2026 (Stand per 30. Juni 2025)

Kantonsbeiträge
(Zahlungen Kanton an Gemeinden)

Budget
2026

Budget
2026

HR
2025

Budget
2025

Berechnung Stichtag Periodizität Auszahlung

Kantonsbeitrag an die Regelschulen (Pro-Kopf-Beiträge) CHF CHF CHF CHF
Pro-Kopf-Beitrag Kindergarten (KG)   211x.4631 6’863 7’122 6’888 6’888
Pro-Kopf-Beitrag Basisstufe (BS)      2116.4631 7’948 8’157 7’889 7’889
Pro-Kopf-Beitrag Primarstufe (PS)   212x.4631 8’019 8’336 8’062 8’062
Pro-Kopf-Beitrag Sekundarstufe (Sek)     213x.4631 10’384 10’831 10’474 10’474
Pro-Kopf-Beitrag fremdsprachige Lernende KG 1’945 1’945 1’880 1’880
Pro-Kopf-Beitrag fremdsprachige Lernende BS 1’912 1’912 1’849 1’849
Pro-Kopf-Beitrag fremdsprachige Lernende PS 1’943 1’943 1’879 1’879
Pro-Kopf-Beitrag fremdsprachige Lernende Sek 2’160 2’160 2’089 2’089

Kantonsbeitrag an die schulinterne Weiterbildung 219.4631 CHF CHF CHF
Beitrag pro Gemeinde 3’000 3’000 3’000 Pauschalbeitrag
Beitrag pro Lernende Schulort 10 10 10 Berechnung der Beiträge erfolgt pro Schule durch

DVS anhand der Anzahl Lernende
01. Sept.

Dienststelle Volksschulbildung

Die Kantonsbeiträge an die Regelschulen sind auf
Basis Standardkosten berechnet. Ausführungen
dazu sind unter folgendem Link:
https://www.youtube.com/watch?v=eW9ZY-O7_ik
Die in grün geschriebenen Beiträge 2026 sind inkl.
Massnahmen Attraktivierung Lehrberuf und
Besoldungserhöhung von 1 %.
Die in blau geschriebenen Beiträge 2026 sind inkl.
Massnahmen Attraktivierung Lehrberuf, Be-
soldungserhöhung von 1 % sowie Neuberechnung
Liegenschaftskosten auf Basis Median bei den Pro-
Kopf-Beiträgen Regelschule.
Weitere Informationen sind auf den Seiten 7 und 8
zu entnehmen.

01. Sept.

Kontaktperson: Martina Krieg, Leiterin DVS, Tel. 041 228 52 12, martina.krieg@lu.ch
(Ferienabwesenheit vom 5. - 27.7)

monatlich via Dienst-
stelle Personal sowie
1. Quartal für Eintritte
per 2. Sem. KG / BS

1. Quartal
(Jan. - Dez.)

Kalenderjahr

Kalenderjahr

Informationen vorbehältlich Budget-Beschluss AFP26 des Kantonsrats
Die Kontierungshinweise (HRM2) der Finanzaufsicht Gemeinden sind in rot aufgeführt



Kantonsbeitrag an die Musikschulen   214.4631 CHF CHF CHF
Durchschnittlicher Beitrag 1’768 1’678 1’678

Angebot "Musik und Bewegung" (integriert in Musikschule) 178 169 169
Angebot "Musik und Bewegung" (integriert in Volksschule) 845 802 802
Angebot "Einzelunterricht 30 Minuten" 1’547 1’468 1’468
Angebot "Einzelunterricht 40 Minuten" 2’211 2’098 2’098
Angebot "Gruppenunterricht 40 Minuten" 1’482 1’406 1’406
Angebot "Gruppenunterricht 45 Minuten" 1’605 1’523 1’523
Angebot "Gruppenunterricht 50 Minuten" 1’728 1’640 1’640
Angebot "Ensembleunterricht" 178 169 169

Kantonsbeitrag an die Tagesstrukturen 218x.4631 CHF CHF CHF
Beitrag pro Gemeinde n.a. n.a. n.a. Ab 01.01.2024 entrichtet der Kanton an die Kosten

der schul- und familienergänzenden Tages-
strukturen jeder Gemeinde einen Beitrag im
Umfang von 50 Prozent an die anerkannten
Nettobetriebskosten. Aus diesem Grund werden
keine allgemein zu budgetierende Beträge mehr
angegeben. Die zu budgetierenden Beträge
können die einzelnen Gemeinden mittels
Kostenraster auf Basis der Betriebskosten 2024
ermitteln und mit allfälligen zu erwartenden
Veränderungen im Angebot der Gemeinde
ergänzen.

https://volksschulbildung.lu.ch/unterricht_organisati
on/uo_planen_org_ilink/uo_po_tagessstrukturen
(siehe Punkt "Kantonsbeiträge")

Rechnung
Vorjahr

Kalenderjahr 3. Quartal
(Jan. - Dez.)

Kantonsbeitrag an die frühe Sprachförderung 2998.4631 CHF CHF CHF
Durchschnittlicher Pro-Kopf-Beitrag 650 650 650 Beitrag für Gemeinden, welche ein entsprechendes

Angebot Vorschulbereich haben.
Gemeinde, welche die frühe Sprachförderung im
Rahmen des freiwilligen Kindergartens anbieten,
erhalten den Kantonsbeitrag an die Regelschulen.

01. Sept. Schuljahr 4. Quartal
(Aug. - Dez.)

1. Quartal
(Jan. - Juli)

Kantonsbeitrag an Schulen mit einem hohen Anteil
fremdsprachiger Lernender (>35%)  219x.4631 CHF CHF CHF

Kleine Schuleinheit (weniger als 100 Lernende) 40’000 40’000 40’000
Mittlere Schuleinheit (100 bis 250 Lernende) 70’000 70’000 70’000
Grosse Schuleinheit (mehr als 250 Lernende) 100’000 100’000 100’000

- Berechnung der Beiträge erfolgt pro Schule durch
DVS anhand des DaZ-Anteils (keine separaten
Anträge notwendig)
- Auszahlung erfolgt an die Gemeinde

01. Sept. 4. Quartal
(Aug. - Dez.)

1. Quartal
(Jan. - Juli)

Schuljahr

- Der Kanton beteiligt sich hälftig an den Kosten
der Musikschulen (Beitrag pro Lernende)
- Die Beiträge 2026 wurden auf die aktuelle
Betriebskostenerhebung 2024 angepasst.

01. Nov. 1. Quartal
(Jan. - Dez.)

Kalenderjahr



Gemeindebeiträge
(Zahlungen Gemeinden an den Kanton)

Budget
2026

HR
2025

Budget
2025

Berechnung Stichtag Periodizität Rechnungs-
stellung

Gemeindebeitrag für Weiterbildung, Dienstleistungen &
Schulentwicklungsprojekte (§61a VBG) 219.3631 CHF CHF CHF
Beitrag für den Pool pro Einwohner 16.50 16.50 16.50 Die Gemeinden beteiligen sich hälftig an den

kantonalen Kosten für die Weiterbildung der
Lehrpersonen (insb. PHLU), für Dienstleistungen
Dritter zugunsten der Volksschulen sowie für
Schulentwicklungsprojekte. Die Zahlung erfolgt
über einen Pool durch die DVS, an welchem die
Gemeinden gemäss Einwohnerzahl (mittlere
Wohnbevölkerung gemäss www.lustat.ch) einen
Beitrag leisten. Gegenüber Vorjahr bleibt der
Poolbeitrag unverändert. Informationen zur
Erhöhungsberechnung und Begründungen sind auf
den Seiten 9 und 10 zu entnehmen.

Kalenderjahr 1. Quartal
(Jan. - Dez.)

Gemeindebeitrag an die Sonderschulung         2200.3631 CHF CHF CHF
Beitrag für den Pool pro Einwohner 210 202 202 Die Gemeinden beteiligen sich hälftig an den

kantonalen Kosten Sonderschulung. Die Zahlung
erfolgt über einen Pool durch die DVS, an welchem
die Gemeinden gemäss Einwohnerzahl (mittlere
Wohnbevölkerung gemäss www.lustat.ch) einen
Beitrag leisten. Gegenüber Vorjahr wird der
Poolbeitrag um CHF 8 erhöht. Informationen zur
Erhöhungsberechnung und Begründungen sind auf
den Seiten 11 und 12 zu entnehmen.

Kalenderjahr 1. Quartal
(Jan. - Juni)

3. Quartal
(Juli - Dez.)

Gemeindebeitrag an die Personaladministration
der Lehrpersonen 219.3611 CHF CHF CHF
Beitrag pro Dossier exkl. MWSt. (Volksschulen) 185 185 185 Ist eine Lehrperson bei mehr als einer Schul-

gemeinde tätig, wird jeder Schulgemeinde der volle
Betrag verrechnet.

01. Sept. Kalenderjahr Dienststelle Personal

Zusatzbeitrag für jede weitere Anstellung exkl. MWSt. (Volksschulen) 85 85 85 Für jede weitere Anstellung (Stelle) in der gleichen
Schulgemeinde wird zusätzlich CHF 85 in
Rechnung gestellt.

01. Sept. Kalenderjahr Dienststelle Personal

Beitrag pro Dossier exkl. MWSt. (Musikschulen) 185 185 185 Ist eine Lehrperson in mehreren Gemeinden
angestellt, werden die Kosten von CHF 185 auf die
Gemeinden aufgeteilt.

01. Okt. Kalenderjahr Dienststelle Personal



Gemeindebeiträge an Applikations-/Software-Lösungen 219.3118 CHF CHF CHF
Beitrag Schuladministrationssoftware pro Lernende 0 0 0 Im Jahr 2026 fallen bei den Gemeinden keine

Betriebskosten für die neue Schuladministrations-
software (Projekt StabiLU) an. Einzig bei den
Pilotgemeinden könnten für Q3 und Q4 2026
Kosten anfallen. Mit diesen Gemeinden stimmt sich
das Projekt zu gegebener Zeit ab.

Beitrag Datenbank Lehreroffice pro User 8 8 8 Ende Sept./
Anfang Okt.

Schuljahr 4. Quartal
(Aug. - Juli)

Übrige budgetrelevante Ausgaben Budget
2026

HR
2025

Budget
2025

Bemerkungen Periodizität

Obligatorische Schulveranstaltungen pro Schulstufe budgetieren CHF CHF CHF
Kindergarten 20-25 20-25 20-25
1. Klasse & Basisstufe 30-35 30-35 30-35
2. Klasse 30-35 30-35 30-35
3. Klasse 40-45 40-45 40-45
4. Klasse 40-45 40-45 40-45
5. Klasse 50-55 50-55 50-55
6. Klasse 50-55 50-55 50-55
7. Klasse 60-70 60-70 60-70
8. Klasse 60-70 60-70 60-70
9. Klasse 60-70 60-70 60-70

Beträge pro Lernende
Gemäss Bundesgerichtsentscheid vom Dezember
2017 dürfen für obligatorische
Schulveranstaltungen wie Schulreisen,
Exkursionen, Sporttage etc. keine Elternbeiträge
erhoben werden.



Personalaufwand
Die Budgetierung der Besoldungserhöhung der Lehrpersonen beträgt für
das Jahr 2025 insgesamt 3.5 % bzw. für das Jahr 2026 insgesamt 3.9 %
und setzt sich wie folgt zusammen:
Ordentliche Besoldungserhöhung exkl. Mutationseffekt von 0.5 % 1.0% 2.3% 2.3% ab 01.03.25: +1.3 %

=> Kalenderjahr 2026: +0.2 % (2 Monate)

ab 01.03.26: +1.0 %
=> Kalenderjahr 2026: +0.8 % (10 Monate)

Kalenderjahr

Angleichung des Lohnes der Lehrpersonen Volksschulen 2.9% 1.2% 0.0% Im Frühling 2024 präsentierte der Regierungsrat
ein Massnahmenpaket zur Attraktivierung des
Lehrberufs. Der hier aufgeführte Anstieg betrifft die
Angleichung des Lohnes der Lehrpersonen
Volksschulen mit Start ab Schuljahr 2025/26
(Effekt für 5 Monate im Kalenderjahr 2025 bzw.
Ganzjahreseffekt im Kalenderjahr 2026). Der
Prozentsatz ist auf die gesamte Erhöhung
gerechnet und kann je nach Gemeinde unter-
schiedlich ausfallen.

Kalenderjahr

Einführung neue Lehrmittel Lehrmittel: xxxx.3104
Neue alt.-oblig. Deutschlehrmittel für die Primarschule gestaffelt ab Schuljahr 24/25
Neue alt.-oblig. Mathematiklehrmittel für die Sekundarschule gestaffelt ab Schuljahr 25/26
Neue alt.-oblig. Deutschlehrmittel für die Sekundarschule gestaffelt ab Schuljahr 26/27

Genauere Informationen bezüglich Einführungs-
planung und Kosten sind bei den Schulleitungen
einzuholen.

Unterrichtsangebote
Kosten pro Klasse 55 55 55 Ab 2024 erhalten die Gemeinden via Kantons-

beitrag an die Regelklassen (Standardkosten)
einen Pauschalbetrag für Unterrichtsangebote und
bezahlen die Anbieter direkt. Für
Unterrichtsangebote sind durchschnittliche Kosten
von CHF 55 pro Klasse einzuplanen, wovon der
Kanton die Hälfte via Kantonsbeitrag an die
Regelklassen den Gemeinden vergütet. Eine
Ausnahme bilden die Anbieter, welche mit dem
Kanton eine Leistungs-vereinbarung haben. Sie
stellen dem Kanton direkt Rechnung. Die DVS
prüft weiterhin die Qualität der buchbaren
Angebote und listet sie auf der Website auf:
https://volksschulbildung.lu.ch/unterricht_organisati
on/uo_faecher_lehrmittel/uo_fl_unterrichtsangebot
e/uo_fl_unterrichtsangebote_2023

Kalenderjahr

Schuljahr



Stand per 30. Juni 2025

Zusatz-Informationen für die
Gemeindebudgets 2026



Pro-Kopf-Beiträge Regelschulen (Standardkosten)
in CHF B 2025 * B 2026 ** B 2026 *** Anteil Massnahmen

Attraktivierung Lehrberuf ****
Kindergarten Regelschule 6’888 7’122 6’863 282

Basisstufe Regelschule 7’889 8’157 7’948 322

Primarschule Regelschule 8’062 8’336 8’019 330

Sekundarschule Regelschule 10’474 10’831 10’384 429

Kindergarten ‘fremde Sprache’ 1’880 1’945 1’945 78

Basisstufe ‘fremde Sprache’ 1’849 1’912 1’912 75

Primarschule ‘fremde Sprache’ 1’879 1’943 1’943 77

Sekundarschule ‘fremde Sprache’ 2’089 2’160 2’160 85

* Beiträge inkl. Massnahmen Attraktivierung Lehrberuf für 5 Monate gerechnet (Start ab Schuljahr 2025/26)
** Beiträge inkl. Massnahmen Attraktivierung Lehrberuf (ganzjährig) und Besoldungserhöhung von 1 %
*** Beiträge inkl. Massnahmen Attraktivierung Lehrberuf (ganzjährig), Besoldungserhöhung von 1 % sowie Neuberechnung
Liegenschaftskosten auf Basis Median bei den Pro-Kopf-Beiträgen Regelschule
**** Der Betrag zeigt den Anteil am Pro-Kopf-Beitrag, welcher die Gemeinde für die Massnahmen Attraktivierung Lehrberuf hälftig
erhält (Ertragsseite). Auf der Aufwandseite der Gemeinden sind die einzelnen Massnahmen (z.B. zusätzliche Lektionen) entsprechend
einzuplanen, damit der Kostenteiler 50/50 budgetmässig stimmt.



Eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern von Kanton und
Gemeinden prüfte in zwei Sitzungen die Regelung und Steuerung der
Liegenschaftskosten.
Eine mögliche Grundlage für die Berechnung der Liegenschaftskosten ab dem
Jahr 2026 ist der Medianwert (Varianten: gestutzter Mittelwert, …) der Luzerner
Gemeinden. Dies hätte eine Senkung der Beiträge zur Folge. Die Regierung
wurde über erste Erkenntnisse der Arbeitsgruppe informiert und wünscht, dass
die Arbeitsgruppe weiterarbeiten soll. Bis die Regierung abschliessend
entscheidet, informieren wir Sie mit zwei Varianten, im Wissen darum, dass es für
Ihre Budgetprozesse nicht ideal ist.
Es wird den Gemeinden überlassen, mit welchen Werten sie budgetieren.

Neuberechnung Pro-Kopf-Beiträge Regelschulen



Weiterbildungspool*

* Pool für Weiterbildungen, Dienstleistungen und Schulentwicklungsprojekte

Weiterbildung/Schulentwicklungsprojekte -
Verwendung der Poolgelder der Gemeinden R 2023 R 2024 HR 2025 B 2026 P 2027 P 2028 P 2029
in CHF

Übertrag/Kontostand Vorjahr -631’110 -723’001 -220’546 1’004’621 1’199’621 787’621 348’621
Einnahmen Gemeinden 5’438’667 5’916’512 7’075’167 7’095’000 7’128’000 7’161’000 7’194’000
Total Kontostand Pool 4’807’557 5’193’511 6’854’621 8’099’621 8’327’621 7’948’621 7’542’621

PH Leistungsauftrag Weiterbildung sowie Musikhochschule Luzern 1’170’362 1’180’730
Weiterbildung Lehrpersonen 348’746 280’918
Stellvertretungen Weiterbildung Lehrpersonen 149’451 166’604
Beitrag an Gemeinden für Weiterbildung 366’357 366’985
PH Leistungsauftrag Dienstleistungen 1’208’490 1’205’605
Beiträge an Schulen mit hohem Anteil fremdsprachige Lernende 1’444’167 1’528’750
Beiträge an private Organisationen 472’042 375’366
Schulentwicklungsprojekte (u.a. Schulen für alle, etc.) 370’944 309’099
Total Belastung Pool 5’530’558 5’414’057 5’850’000 6’900’000 7’540’000 7’600’000 7’200’000

Saldo - Übertrag ins Folgejahr -723’001 -220’546 1’004’621 1’199’621 787’621 348’621 342’621

Poolbeitrag in CHF pro Einwohner 13.00 14.00 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50



Massnahmen Attraktivierung Lehrberuf (der Kostenanteil dieser Massnahmen
am Weiterbildungspool-Beitrag beträgt CHF 2.50)
Projektkosten «Schulen für alle»

 Aufgrund der erwarteten Überdeckung am Ende des Jahres 2025 kann der
Poolbeitrag trotz Kostensteigerungen konstant gehalten werden.

* Pool für Weiterbildungen, Dienstleistungen und Schulentwicklungsprojekte

Weiterbildungspool* Erhöhungsbegründung



Sonderschulpool
Sonderschulung - Verwendung der Poolgelder der Gemeinden R 2023 R 2024 HR 2025 B 2026
in CHF

Übertrag/Kontostand Vorjahr -7’058’575 -1’569’842 -6’133’581 733’615
Einforderung Defizit aus Vorjahren 9’719’984
Einnahmen Gemeinden 59’406’978 65’504’240 86’617’196 90’300’000
Total Pool 62’068’387 63’934’398 80’483’615 91’033’615

Beiträge an kantonale Sonderschulen (inkl. Fachdienst DVS S) 22’553’186 24’536’587
Beiträge an private und ausserkantonale Sonderschulen 23’204’217 24’576’467
Beiträge an kommunale Regelschulen (IS / Pilotschulen SeS) 15’322’544 18’364’553
Beiträge an kommunale Regelschulen (SOS) 758’627 855’457
Beiträge an Spitalschulen (lups, LUKS, Kinderspital Zürich u.a.) 1’182’037 1’097’265
Personentransportkosten 617’620 637’650
Total Belastung Pool 63’638’229 70’067’979 79’750’000 91’000’000

Saldo - Übertrag ins Folgejahr -1’569’842 -6’133’581 733’615 33’615

Prozentualer Anstieg p.a. 9.7% 10.1% 13.8% 14.1%

Poolbeitrag in CHF pro Einwohner 142 155 202 210



Höhere Anzahl Lernende (Platzausbau) sowie Erweiterung oder Renovation der
Infrastruktur bei privaten Sonderschulen
Höhere Anzahl Lernende (zusätzliche Klassen), mehr Lernende mit anspruchsvollen
Verhaltensauffälligkeiten sowie Vergrösserung der Infrastruktur (Räume, Unterhalt, Küche)
bei den kantonalen Sonderschulen
Ausbau Tagesstrukturen infolge höherer Anzahl Lernende / Nachfrage bei den kantonalen
Sonderschulen
Höhere Zahlungen an Gemeinden für integrative Sonderschulung infolge höherer Anzahl
Lernende (übermässig im Bereich «Verhalten und sozio-emotionale Entwicklung»)
Massnahmen Attraktivierung Lehrberuf (der Kostenanteil dieser Massnahmen am
Sonderschulpool-Beitrag beträgt CHF 17)

Sonderschulkosten/-pool Erhöhungsbegründung


